
Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zum Parken für Schwerbehinderte 
mit außergewöhnlicher Gehbehinderung (aG) und Blinde (Bl), sowie für Menschen mit 
beidseitiger Amelie oder Phokomelie (§ 46 Abs. 1 StVO) 
 

Angaben zum Antragsteller 
Name, Vorname Geburtstag 

  
Straße, Plz, Wohnort Telefon-Nr. (Angabe ist freiwillig) 

  
zuständiges Amt für Schwerbehinderung Aktenzeichen des Schwerbehindertenausweises 

  
 

Ich beantrage hiermit eine Ausnahmegenehmigung zum Parken 
 

 für außergewöhnlich Gehbehinderte.  für Blinde. 
 

 für Menschen mit beidseitiger Amelie oder Phokomelie 
 

 Ich besitze ein eigenes Kraftfahrzeug und fahre selbst. 
 

 Ich fahre nicht selbst, bin aber auf die Benutzung eines Kraftfahrzeuges angewiesen. 
 

 Grad der Behinderung in % Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis 

Der Grad meiner Behinderung beträgt   
nähere Bezeichnung der Behinderung  

 
 
 

Die vorstehenden Angaben sind wahrheitsgetreu. Insbesondere versichere ich, dass ich mich wegen der 
Schwere meines Leidens dauernd nur mit fremder Hilfe oder nur mit großer Anstrengung außerhalb 
meines Kraftfahrzeuges bewegen kann. 
 

Besondere Vermerke 

 
 
 

 1 Passfoto für den EU-Parkausweis für Behinderte ist beigefügt. 
 

 1 amtliches Merkblatt zum EU-Parkausweis für Behinderte wird hiermit wegen beabsichtigter 
Auslandsreise(n) mit einem Kraftfahrzeug angefordert. 

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Der Kreis Siegen-Wittgenstein (Postanschrift: Kreis Siegen-Wittgenstein, Sozialamt Bereich Schwerbehinderung, 57069 Siegen) 
stellt für folgende Kommunen Parkausweise aus: 
 
Bad Berleburg 
Bad Laasphe 
Burbach 
Erndtebrück 
Freudenberg 
Hilchenbach 
Neunkirchen 
Wilnsdorf 
 
 
Die Städte Siegen (Rathaus Geisweid, Am Lindenplatz 7), Kreuztal, Netphen bearbeiten die Anträge in eigener Zuständigkeit. 


